
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/6/27 2Ob381/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1956

Norm

ABGB §870 CIII

Rechtssatz

Listige Irreführung, wenn dem Käufer einer Liegenschaft vom Verkäufer gesagt wird, daß eine Hypothek übernommen

werden könne, während sie in Wahrheit bereits aufgekündigt ist.
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